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Änderungen beim Widerrufsrecht –  

Musterwiderrufsbelehrung seit 11.06.2010 in Gesetzesform 

 

UPDATE: Am 26.05.2011 hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das ein neues Muster 

mit sich bringen wird. Dieses Muster trägt der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs zur eventuellen Wertersatzpflicht des Verbrauchers bei Widerruf Rechnung. 

Das neue Gesetz wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft 

treten, doch auch dann wird es für Händler eine Übergangsfrist von drei Monaten zur 

Umstellung der Belehrung geben. Vor Inkrafttreten des Gesetzes sollten Händler noch 

nicht das neue Muster verwenden, um von der günstigen Regelung des § 360 Abs. 3 BGB 

zu profitieren, wonach man alles richtig macht, wenn man das derzeit noch gültige „alte“ 

Muster verwendet. Innerhalb der dreimonatigen Übergangsfrist ist eine Umstellung aber 

auf jeden Fall für Händler geboten, um in Zukunft eben auch in Genuss der 

entsprechenden Regelung zu kommen - und so der Gefahr vor Abmahnungen 

vorzubeugen. 

 

Massenweise wurden in der Vergangenheit fehlerhafte Widerrufsbelehrungen abgemahnt, auch wenn sich 

die betroffenen Online-Shop-Betreiber der Musterwiderrufsbelehrung der BGB-Info-Verordnung bedienten. 

Diese wurde zwar am 01.04.2008 durch eine neue ersetzt, was auch in der Praxis bislang Erfolg zeigte. Doch 

ein bisschen Unsicherheit verblieb, da die Rechtmäßigkeit der Verordnung selbst von Gerichten zumindest 

theoretisch hätte angezweifelt werden können – wie bei der Vorgängerverordnung geschehen. Seit dem 

11.06.2010 steht die Musterbelehrung nun nicht mehr in einer Verordnung, sondern in einem Gesetz und 

kann auf diese Weise nicht mehr von Gerichten angegriffen werden. Bei einer korrekten Anwendung des 

Musters ist also künftig eine Abmahnung ausgeschlossen. Inhaltlich werden sich auch einige Neuigkeiten 

ergeben: so werden eBay-Händler und Onlineshops entgegen der bisherigen Lage weitgehend gleichgestellt. 

Wo sind die neuen Muster seit dem 11.06.2010 gesetzlich verankert? 

In der Anlage zu Artikel 246 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB). Weiterhin 

bestimmt § 360 Abs. 3 BGB ausdrücklich, dass derjenige, welcher das Muster aus dem EGBGB verwendet, die 

Widerrufs- bzw. Rückgabebelehrung korrekt erteilt (sog. Gesetzlichkeitsfiktion). Damit ist klargestellt, dass 

Gerichte künftig keine weitergehende Belehrung verlangen können. 

Was ändert sich für Unternehmen, die über Plattformen wie eBay verkaufen? 

Im Normalfall gilt im Fernabsatz eine Widerrufsfrist von 14 Tagen, allerdings nur, wenn spätestens bei 

Vertragsschluss korrekt belehrt wird. Das war bei eBay bisher nicht möglich, da aufgrund der Besonderheiten 

beim Vertragsschluss eine Belehrung erst nach Vertragsschluss möglich ist. § 355 Abs. 2 Satz 2 BGB stellt seit 

dem 11.06.2010 klar, dass bei Fernabsatzverträgen eine unverzüglich nach dem Vertragsschluss in Textform 

mitgeteilte Widerrufsbelehrung einer solchen bei Vertragsschluss mitgeteilten gleichsteht. 

Unverzüglich heißt nach § 121 BGB „ohne schuldhaftes Zögern“. In Zweifel dürfte eine Übermittlung zusammen 

mit der Bestellungsbestätigungsmail bzw. unmittelbar nach der Bestellung mit gesonderter Email ratsam sein. 
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Eventuell reicht auch eine Übersendung am selben Tag wie dem der Bestellung; dies wird sich aber erst durch 

künftige Urteile klarer herausstellen.  

UPDATE: Das Landgericht Dortmund hatte am 07.04.2011 einen Beschluss (Az.: 20 O 19/11) erlassen, wonach 

einem Online-Händler untersagt wurde, über ein Widerrufsrecht mit einer Frist von nur 14 Tagen zu 

informieren, sofern der Verbraucher eine Widerrufsbelehrung in Textform erst 49 Stunden nach 

Vertragsschluss erhält. Dabei ging das Landgericht davon aus, dass das letzte Höchstgebot für den Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses maßgeblich sei und nicht etwa der Zeitablauf der Auktion. Nach diesem Gerichtbeschluss 

müssen Händler, die sich solcher Plattformen bedienen, unter Umständen also nach wie vor über eine Frist von 

einem Monat belehren, auch wenn sie direkt nach Auktionsende in Textform belehren. Allerdings sorgt dieser 

Gerichtbeschluss zurzeit für einige Diskussion und kann nicht als gefestigte Rechtsprechung angesehen werden. 

Weitere Entscheidungen müssen abgewartet werden. 

Neu ist übrigens auch, dass bei Verkäufen über eBay und ähnlichen Plattformen nun auch statt des 

Widerrufsrechts ein Rückgaberecht bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen eingeräumt werden 

kann. 

Das derzeitig noch gültige Muster finden Sie hier:  

http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Muster_Wiederrufsbelehrung_23022011.html?nn=1356
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Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

 
 

 

 

www.eCommerce-Verbindungsstelle.de 

oder ganz einfach: 

www.eCom-Stelle.de 

Tel. + 49 78 51 / 991 48 0 

Fax + 49 78 51 / 991 48 11 

eMail: info@eCommerce-Verbindungsstelle.de 
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